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veränität der Deutschen Demokratischen Republik handelt; er ist strafrechtlich ver
antwortlich.

1. Bereits § 19 Abs. 1 verbietet, im Nöti
gungsstand das Leben anderer Menschen 
anzugreifen. Für den persönlichen Gel
tungsbereich des Militärstrafrechts legt 
§ 258 Abs. 1 die individuelle strafrechtliche 
Verantwortlichkeit einer Militärperson fest, 
die in Ausführung des Befehls eines Vor
gesetzten offensichtlich gegen die aner
kannten Normen des Völkerrechts oder 
gegen Strafgesetze verstößt (vgl. § 258).
Im Zusammenhang mit diesen Bestim
mungen schließt § 95 ausdrücklich die Be
rufung auf höheren Befehl als Schuldaus
schließungsgrund oder gar Rechtferti
gungsgrund aus. Damit entspricht § 95 
Art. 8 des IMT-Statuts und Art. IV der 
Konvention über die Verhütung und Be
strafung des Völkermordes.
Gerechte Bestrafung trifft nicht nur die
jenigen, die einen imperialistischen Erobe
rungskrieg anzetteln, sondern alle, die sich 
durch unmenschliche Befehle verleiten 
lassen, Kriegsverbrechen zu begehen, und 
versuchen, ihr eigenes Leben zu retten, in
dem sie Befehle durchführen, die außer
halb von Kampfhandlungen das Leben 
Wehrloser vernichten.

2. Gesetz ist im Sinne dieser Bestimmung 
jeder Normativakt. Befehl erfaßt den mili
tärischen Bereich bzw. soweit durch mili
tärischen Befehl in anderen Bereichen An
ordnungen getroffen werden. Anweisung 
bezieht alle zivilen Gebiete bzw. Einzelent
scheidurigen ein.
Eine Mißachtung der in § 95 genannten 
Verpflichtungen liegt vor, wenn infolge 
ihrer Nichtbeachtung die genannten Ver
brechen begangen werden. Eine besondere 
verwerfliche subjektive Einstellung ist 
nicht erforderlich. Vorsatz, auch bedingter 
Vorsatz hinsichtlich der Verletzung der 
völkerrechtlichen Pflichten erfüllt bereits 
diese Voraussetzung.
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